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Sektions-
nachrichten

Zürich

Auszug aus dem Protokoll der
Sektionssitzung
vom 18. September 1973

Laut einer vertraglichen Bindung mit
dem Kunsthaus Zürich ist unsere
Sektion 1973 wieder berechtigt, eine
Sektionsausstellung im Kunsthaus zu
veranstalten.
Termingespräche mit der Stadt Zürich
und der Kunsthausdirektion ergaben
die Fixierung der Ausstellungszeit
vom 8. Dezember 1973 bis 13. Januar
1974 (Vernissage 7. Dezember 1973).
Dieser Termin kollidiert mit der Aus-
Stellung «Zürcher Künstler im Helm-
haus und im Kunstgewerbemuseum»,
was unsere Schuld nicht ist. Unsere
Gesprächsvertreter haben immer wie-
der betont, dass die Sektion terminlich
völlig flexibel sei. Aus dieser Konstel-
lation heraus ergibt sich nun, dass die
«Zürcher Künstler» ausserhalb der
GSMBA das Kunsthaus nicht zur Ver-
fügung haben werden, andererseits
aber GSMBA-Künstler den Zürcher
Künstlern das Helmhaus und Kunst-
gewerbemuseum nicht streitig ma-
chen werden, da den GS/WßA-Künsf-
/ern anemp/o/)/en /'sf, s/'c/r an der Zur-
c/?er-/Ovnsf/er-Aussfe//un<7 n/'cM zu 6e-
fe/V/gen.
Laut Berichten von zwei Mitgliedern
unserer Sektion beginnt nun das Amt

für Warenumsatzsteuer e/nze/ne
Künstler an die Kasse zu bitten. Wo-
her das Adressenmaterial stammt und
wie die Selektion vorgenommen wird,
ist unklar. Wir sind auch ratlos, wie
wir uns verhalten sollen. Hat ein
Künstler einmal ein gutes Jahr oder
einen Auftrag über 35000 Franken, be-
steht eine grosse Chance, dass er in
die WUST-Büromaschinerie gerät,
und was das bedeutet, kann nur der
ermessen, der einmal einen Blick in
die diversen Wegleitungsbücher wer-
fen konnte. Zum Beispiel wird viertel-
jährlich abgerechnet. Bilder, die ein
Künstler z.B. für sich malt und bei
sich aufhängt, sind Umsatzsteuer-
pflichtig, usw. Im' Ausland (z. B.
Frankreich) erarbeitete die Steuerbe-
hörde zusammen mit dem Künstler-
verband ein auf die spezifische Situa-
tion der Künstler zugeschnittenes
Steuerformular. In der Schweiz wird
einfach über unsere Köpfe hinweg be-
schlössen. ffemo floi/r

Förderungspreis 1974 der
Stiftung Landis & Gyr
Anlässlich seines 75jährigen Beste-
hens hat der Landis & Gyr-Konzern
1971 eine Stiftung zur Förderung ge-
meinnütziger Bestrebungen errichtet.
Die Stiftung Landis & Gyr wird, neben
der Unterstützung kultureller, wissen-
schaftlicher und karitativer Werke, pe-
riodisch einen Landis & Gyr-Förde-
rungspreis verleihen. Dieser Förde-
rungspreis beträgt Fr. 20000.-. Er be-
zweckt die Unterstützung und Förde-
rung junger Künstler und Wissen-
schafter. Der Preis wird alternierend

an in der Schweiz lebende Künstler
oder Wissenschafter verliehen.
Der Förderungspreis wird jeweils
einem Vertreter der bildenden Kunst,
der Musik, der Literatur oder des Thea-
ters, der Human- oder Sozialwissen-
schatten, der Biologie, der Medizin
oder Naturwissenschaften, der Inge-
nieurwissenschaften oder Architektur
verliehen.
Der zweite Förderungspreis 1974 wird
für die Gebiete der Malerei, Bildhauerei
und Grafik verliehen.
Anmeldeformulare und Teilnahmebe-
dingungen können beim Sekretariat
der Stiftung Landis & Gyr, Gubelstras-
se, 6301 Zug, bezogen werden. Die
Anmeldungen sind auf dem offiziellen
Formular bis 23. November 1973 an
das Sekretariat der Stiftung Landis
& Gyr zu richten.

Warenumsatzsteuer
Die Verhandlungen betreffend Wa-
renumsatzsteuer sind noch immer
im Gange. Vorläufig gilt aber der
Bundesgerichtsbeschluss. Weitere
Informationen sind bei den Sek-
tionspräsidenten erhältlich.

Der Zentralpräsident

L'Icha
Les actions concernant l'ICH A sont
toujours en cours. Jusqu'à pré-
sent la décision du Tribunal fédé-
ral est encore valable. D'autres in-
formations peuvent être deman-
dées aux présidents de section.

Le président central
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